
Gesundheitsdienst

Haftpflichtversicherung grob fahrlässiges Verhalten im
Gesundheitsbereich durch die Allianzversicherung

Es  ist  uns  gelungen  die  Versicherung  BH  Italia  Berkshire  für  den  Fall  eines  grob
fahrlässigen Verhaltens im Sanitätsbereich durch die Allianz (Assipro.bz) in Südtirol für
unsere Mitglieder zu erhalten.

Einige versicherungs-technische Details:
 bietet Schutz auch bei einer Klage des Geschädigten gegen Dich persönlich
 bietet Schutz beim Regressanspruch des Arbeitgebers
 versicherter Maximalbetrag 5.000.000 € (Obergrenze 25 Mio. pro Betrieb/ 60 Mio. pro

Region)
 Rechtsschutz bis zu 25% des Maximalbetrages
 kein Selbstbehalt
 die Versicherungspolizze haftet rückwirkend ab dem 31.01.2001
 Vertragsdauer 1 Jahr ohne stillschweigende Erneuerung (Fälligkeit 30. April)
 Schadensbüro direkt in Bozen für die Auszahlung einer Schadenssumme

Wann greift die Versicherungspolizze:
 Bei den Tätigkeiten im Rahmen des lohnabhängigen Arbeitsverhältnisses
 beim Einschreiten  im Falle  eines  medizinischen  Notfalls,  bzw.  bei  der  Pflicht  zur

Solidarität,  auch außerhalb der lohnabhängigen Tätigkeit. In diesem Falle gilt  eine
Abdeckung der Schäden, verursacht durch fahrlässiges Verhalten („colpa lieve“), mit
einer Grenze von 1.000.000 €

Berufsgruppen und Jahresprämie:

Berufsgruppe Jahresprämie

Personal mit Gesundheitsberuf/PflegehelferIn/Restliches Personal 57,00 €

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung!

Evelyn Januth
Tel. 0471 308230 
e-mail: ejanuth@asgb.org
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